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U n t e r r i c h t u n g

durch die Präsidentin des Landtags

Unterrichtung nach Artikel 67 Abs. 4 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen in Verbindung mit § 54 der Ge-
schäftsordnung des Thüringer Landtags und dem Be-
schluss des Landtags vom 18. Dezember 2020 in der 
Drucksache 7/2459
hier: Beschluss der Videoschaltkonferenz des Bundes-

kanzlers mit den Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder am 7. Januar 2022 und des-
sen Umsetzung im Freistaat Thüringen

Die Landesregierung hat den Landtag mit Schreiben des Ministers für 
Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chefs der Staatskanz-
lei vom 10. Januar 2022 gemäß Artikel 67 Abs. 4 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen in Verbindung mit § 54 der Geschäftsordnung des 
Thüringer Landtags und Ziffer I des Beschlusses des Landtags vom 
18. Dezember 2020 in der Drucksache 7/2459 über den Beschluss der 
Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder am 7. Januar 2022 unterrichtet. 
Dem Schreiben beigefügt waren weiterhin eine Übersicht über die Co-
rona-Wirtschaftshilfen der Bundesregierung mit Stand vom 4. Januar 
2022 und die  Zweite Stellungnahme des Expertenrates der Bundes-
regierung zu COVID-19, die am  6. Januar 2022 veröffentlicht wurde. 
In dem Schreiben hat der Minister für Kultur, Bundes- und Europaan-
gelegenheiten und Chef der Staatskanzlei mitgeteilt, dass beabsichtigt 
sei, die Thüringer Verordnungslage auf dieser Grundlage anzupassen.

Bezugnehmend auf das Schreiben vom 10. Januar 2022 hat die Landes-
regierung dem Landtag mit Schreiben der Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie vom 13. Januar 2022 den Entwurf der 
Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung mit 
Stand vom 13. Januar 2022 übermittelt.

Gemäß Ziffer I des Beschlusses des Landtags vom 18. Dezember 2020 
in der Drucksache 7/2459 hat die Präsidentin des Landtags im Einver-
nehmen mit dem Ältestenrat in dessen 66. Sitzung am 14. Januar 2022 
den Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung für 
zuständig erklärt.

Unterrichtung gemäß dem Beschluss des Landtags vom 18. Dezember 2020 
in der Drucksache 7/2459 i.V.m. § 54 Abs. 2 und § 53 Abs. 3 der Geschäftsord-
nung des Thüringer Landtags
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Zur Beratung gemäß Ziffer I des Beschlusses des Landtags vom 18. De-
zember 2020 in der Drucksache 7/2459 wurden
 - das Schreiben des Ministers für Kultur, Bundes- und Europaange-

legenheiten und Chefs der Staatskanzlei vom 10. Januar 2022 zu-
sammen mit
 - dem Beschluss der Videoschaltkonferenz des Bundeskanzlers 

mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
am 7. Januar 2022,

 - der Übersicht über die Wirtschaftshilfen der Bundesregierung mit 
Stand vom 4. Januar 2022 und

 - der Zweiten Stellungnahme des Expertenrates der Bundesre-
gierung zu COVID-19, die am 6. Januar 2022 veröffentlicht wur-
de, sowie

 - das Schreiben der Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie vom 13. Januar 2022 zusammen mit dem Entwurf der 
Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung mit 
Stand vom 13. Januar 2022

 - einschließlich weiterer zu übermittelnder Unterlagen zu dem Unter-
richtungsgegenstand überwiesen.

Die Überweisung durch den Ältestenrat erfolgte im Hinblick auf die Er-
möglichung einer Stellungnahme (vergleiche Vorlage 7/3217).

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung hat 
die Unterrichtung in der Vorlage 7/3217 in öffentlicher Sitzung gemäß 
Ziffer III des Beschlusses des Landtags vom 18. Dezember 2020 in der 
Drucksache 7/2459 in seiner 43. Sitzung am 17. Januar 2022 beraten, 
zur Kenntnis genommen und beschlossen, die der Beratung zugrunde-
liegenden Stellungnahmen der Fraktionen und der Parlamentarischen 
Gruppe der FDP (vergleiche Anlagen1) an den Ältestenrat zu richten 
(vergleiche Vorlage 7/3224).

Der Ältestenrat hat in seiner 67. Sitzung am 18. Januar 2022 auf der 
Grundlage der oben genannten Stellungnahmen der Fraktionen und der 
Parlamentarischen Gruppe der FDP beraten, die mündlichen Ausführun-
gen der Landesregierung zur Kenntnis genommen, den Abschluss der 
Beteiligung gemäß Ziffer II des Beschlusses des Landtags vom 18. De-
zember 2020 in der Drucksache 7/2459 beschlossen, gebeten, die oben 
genannten Stellungnahmen der Fraktionen und der Parlamentarischen 
Gruppe der FDP als Anlagen zu dieser Unterrichtung zu übernehmen 
und im Falle der Nichtberücksichtigung um eine schriftliche Stellungnah-
me der Landesregierung zu diesen Stellungnahmen gebeten.

Birgit Keller 
Präsidentin des Landtags

1 Die Stellungnahmen wurden als Kenntnisnahmen 7/608, 7/610, 7/612 und 
7/613 elektronisch bereitgestellt beziehungsweise verteilt.
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Anlagen
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Kenntnisnahme 7/610
zu VL 7/3217
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